
Vollmacht 
An die
Generali Investments Deutschland

www.geninvest.de 0  0Depot-Nr.

Hinweis: Die mit      gekennzeichneten
Felder müssen ausgefüllt werden,
damit die Vollmacht schnell und ohne
Rückfragen bearbeitet werden kann.

I. Meine/Unsere persönlichen Daten

Name

Vorname

1. Depotinhaber Ggf. 2. Depotinhaber

II. Persönliche Daten des/der Bevollmächtigten

Name

PLZ, Wohnort

Vorname

Geburtsdatum/
Staatsangehörigkeit

Geburtsort

1. Bevollmächtigter

Die Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH ist gesetzlich verpflichtet, Name(n), Anschrift(en) und Geburtsdatum (-daten) des/der
Bevollmächtigten in einer Datei zu speichern.

Ggf. 2. Bevollmächtigter

Straße, Hausnr.

Ort, Datum

Unterschrift ✘
✘

✘
✘

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH www.geninvest.de 
Unter Sachsenhausen 27 • 50667 Köln
Postfach 10 06 54 • 50446 Köln

Kunden-Service-Center: 0 18 01 / 16 36 16* 
oder: 02 21 / 42 03 55 55

Fax: 02 21 / 42 03 54 44
E-Mail: service@geninvest.de

III. Vollmacht
Hiermit wird/werden die o.g. Person(en) (max. 2)          einzeln            gemeinsam  (bei fehlenden Angaben
gilt Einzelverfügung) bevollmächtigt, in  meinem/unserem Namen über meine/unsere jeweiligen Guthaben
und Anteilbestände, die ich/wir unter obiger Depotnummer unterhalte(n), in beliebiger Weise, auch durch
Aufträge zu An- und Verkäufen, uneingeschränkt zu verfügen sowie Depotauszüge, Depotaufstellungen,
Abrech nungen und sonstige Mitteilungen für mich/uns entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen.
Zur Erteilung von Untervollmachten ist/sind der/die Bevoll mächtigte(n) nicht befugt.
Die Vollmacht gilt als bestehend, bis sie gegenüber der Generali Investments Deutschland Kapitalanlage-
gesellschaft mbH widerrufen wird. Die Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
muss eine andere Art des Erlöschens der Vollmacht (z.B. durch Widerruf gegenüber dem/den Bevollmäch-
tigten) oder eine Änderung ihres Inhalts nur dann gegen sich gelten lassen, wenn ihr das Erlöschen oder
die Änderung bekannt war oder infolge von Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Der Widerruf gegenüber der
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH muss aus Beweisgründen schriftlich
erfolgen oder schrift lich bestätigt werden.
Diese Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode des/der Vollmachtgeber(s), sondern bleibt für dessen/deren
Erben in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum

Erlöschen, und zwar mit der Folge, dass der/die Bevollmächtigte(n)
Verfügungen nur gemeinsam mit dem Widerrufenden vornehmen
kann/können. 
Die Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
kann verlangen, dass der Widerrufende sich als Erbe ausweist. Der/Die
Bevollmächtigte(n) kann/können das Depot erst nach dem Tode des
zuletzt verstorbenen Depotinhabers auflösen. Durch diese Bevoll-
mächtigung werden Fragen der Erbberechtigung nicht berührt.
Bisher erteilte Vollmachten werden hiermit widerrufen.

Wichtige Hinweise
1. Die Vollmacht ist nur wirksam, wenn sie vollständig ausgefüllt 

und von dem/den Depotinhaber(n) ordnungsgemäß unterschrie-
ben ist.

2. Bei Gemeinschaftsdepots kann die Vollmacht nur von beiden 
Depotinhabern gemeinschaftlich erteilt werden.

3. Eine Vollmachterteilung an Geschäftsunfähige (z.B. Kinder unter 
7 Jahren) ist nicht möglich.

4. Wir bitten Sie, sämtliche Anfragen, Aufträge und Mitteilungen an 
die Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft 
mbH – Depotservice – zu richten.

5. § 181 BGB „Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm ge-
stattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich in eigenem Namen 
oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vorneh-
men, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der 
Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.“

Ort, Datum

Unterschrift 
1. Depotinhaber

Unterschrift
2. Depotinhaber

✘
✘

✘

Ausweisnr.

Ausstellende Behörde/
gültig bis

Reisepass
Personalausweis
Reisepass

Personalausweis

IV. Legitimationsprüfung durch Berater, Bank o.ä. (nicht von dem/den Vollmachtgeber(n) auszufüllen)
Die Identität des/der Bevollmächtigten ist geprüft durch:

Stempel und Unterschrift 
Berater, Bankmitarbeiter etc.Ort, Datum
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Original für Generali Investments Deutschland (*3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.)
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Hinweis: Die mit      gekennzeichneten
Felder müssen ausgefüllt werden,
damit die Vollmacht schnell und ohne
Rückfragen bearbeitet werden kann.

Kopie für Berater (*3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.)
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Hinweis: Die mit      gekennzeichneten
Felder müssen ausgefüllt werden,
damit die Vollmacht schnell und ohne
Rückfragen bearbeitet werden kann.

Kopie für Kunden (*3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.)



Fragen zu den Investmentfonds beantwortet 
Ihr Generali Investments Deutschland 
Kunden-Service-Center 
Telefon: 0 18 01/16 36 16* oder: 02 21/42 03 55 55
Fax: 02 21/42 03 54 44
(*3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.)


